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leichem Masse wie der Mann am finanziellen Endergebnis beteiligt.
Thr Einsatz wihrend der Ehe wird als demjenigen des Mannes gleich-
wertig betrachtet. Unser ZGB hingegen wertet den Einsatz der Frau,
obgleich bei jeder Gelegenheit die Vortrefflichkeit der Schweizer Haus-
frau gelobt wird, wesentlich geringer als denjenigen des Mannes.

Von einer gesetzlichen Bevormundung der Frau durch den Mann,
wie sie nach unserm ZGB besteht, ist in Schweden weder im personlichen
Eherecht noch im ehelichen Vermégensrecht etwas zu finden. Wo Ein-
schrinkungen der personlichen Freiheit im Interesse der Familien-
gemeinschaft notwendig sind, da tretfen sie beide Ehegatten in
gleichem Masse. Die aktive Mitwirkung der Frauen, die ihnen das Stimm-
recht gewiihrt, erscheint demnach nicht belanglos fiir die Ausgestaltung
der personlichen Rechte der Irau, wie die Cegner des Frauenstimm-
rechts geltend machen maochten. Im Gegenteil, es ist wesentlich, ob der
Frau die Wiirde und die Fihigkeit zuerkannt wird, selber an den Geset-
zen mitzuformen, die auch ihr Dasein bestimmen werden.

Dr. Marie Boehlen, Fiirsprech.

..Gleicher Lohn fiir gleichwertige Arbeit” — in der kant. Verwaltung

Eine private Erhebung bei den ffentlichen Verwaltungen der Kan-
tone hat ergeben, dass wir hier im allgemeinen noch weit davon entfernt
sind, Mann und Frau fiir gleiche oder gleichwertige Arbeit nach dem
gleichen Masstab zu entlohnen. Sozusagen alle Kantone reihen heute ihr
Personal nach Massgabe der Anforderungen, die an die Stelieninhaber
gestellt werden, in eine Anzahl Besoldungsklassen ein, wobei der Lohn
von einer Klasse zur andern steigt. Damit ist ein objektiver Lohnmass-
stab fiir das ganze Personal geschaffen worden. _

Wie werden nun die Frauen in diese Besoldungsklassen eingereiht?

Appenzell A.Rh. reiht die Frauen fiir gleiche Arbeit grundsitzlich
eine Klasse tiefer ein als die Minner, ebenso der Kanton Bera in gewissen
Berufsgruppen; im Kt. Waadt betrigt die Differenz bis fiinf Klassen.
Der Kt. Freiburg bezahlt den Frauen bloss 759 und der Kt. Tessin
850/, der Minnerlshne. Im Kt. Solothurn werden die Frauen tiberhaupt
nicht in die Besoldungsklassen eingereiht, was bedeutet, dass sie weniger
Lohn erhalten als der unterste minnliche Angestellte. In Basel-Stadt soll
den Frauen fiir gleiche Arbeit .. weitgehend” derselbe Lohn bezahlt wer-
den wie den Minnern. Der Kt. Luzern gibt an, dass die miinnlichen Ange-
stellten besser entlohnt werden, und der Kt. Thurgau entlshnt Ménner
und Frauen .,in der Regel ungleich”. Die Kantone Neuenburg, Genf,
Schwyz, Uri und Unterwalden melden, dass die Frauen in ihren Verwal-
tungen keine gleichen Arbeiten ausfithren wie die Minner; sie werden
also nur zur sog. Frauenarbeit zugelassen, namentlich zu einfacher Biiro-

arbeit und etwa zu Hilfsarbeit in Laboratorien und in der Firsorge.
SF'S. Bo.

Redaktion : L. Lienhart, Rebbergstrasse 33, Ziirich 37, Telefon 26 05 44
Inserate an: A. Moos, Buchdruckerei, Ziirich-Hongg, Ackersteinstr. 159, Tel. 56 70 37



	"Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit" - in der kant. Verwaltung

